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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §67 Abs10;

1. ASVG § 67 heute

2. ASVG § 67 gültig ab 01.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2013

3. ASVG § 67 gültig von 01.08.2010 bis 31.01.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 58/2010

4. ASVG § 67 gültig von 01.07.2010 bis 31.07.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 29/2010

5. ASVG § 67 gültig von 01.01.2010 bis 30.06.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 135/2009

6. ASVG § 67 gültig von 01.01.2007 bis 31.12.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 131/2006

7. ASVG § 67 gültig von 01.08.1996 bis 31.12.2006 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 411/1996

Rechtssatz

Nach ständiger Rechtsprechung des VwGH tri9t ungeachtet der grundsätzlichen amtswegigen Ermittlungsp:icht den

Vertreter die besondere Verp:ichtung darzutun, aus welchen Gründen ihm die Erfüllung der Verp:ichtungen

unmöglich war, widrigenfalls eine schuldhafte P:ichtverletzung angenommen werden kann. Stellt er dabei nicht bloß

ganz allgemeine, sondern einigermaßen konkrete sachbezogene Behauptungen auf, so ist er zur weiteren Präzisierung

und Konkretisierung des Vorbringens aufzufordern, wenn auf Grund dessen - nach allfälliger Durchführung eines

danach erforderlichen Ermittlungsverfahrens - die Beurteilung des Bestehens einer Haftung möglich ist. Kommt er

dieser Au9orderung nicht nach, so bleibt die Behörde zur Annahme berechtigt, dass er seiner P:icht schuldhaft nicht

entsprochen hat (vgl. VwGH 26.5.2004, 2001/08/0043; 26.1.2005, 2002/08/0213; 25.5.2011, 2008/08/0169). Der

Vertreter haftet dann für die Beitragsschulden zur Gänze, weil ohne entsprechende Mitwirkung auch der durch sein

schuldhaftes Verhalten uneinbringlich gewordene Anteil nicht festgestellt werden kann (vgl. VwGH 21.9.1999,

99/08/0065).Nach ständiger Rechtsprechung des VwGH tri9t ungeachtet der grundsätzlichen amtswegigen

Ermittlungsp:icht den Vertreter die besondere Verp:ichtung darzutun, aus welchen Gründen ihm die Erfüllung der

Verp:ichtungen unmöglich war, widrigenfalls eine schuldhafte P:ichtverletzung angenommen werden kann. Stellt er

dabei nicht bloß ganz allgemeine, sondern einigermaßen konkrete sachbezogene Behauptungen auf, so ist er zur

weiteren Präzisierung und Konkretisierung des Vorbringens aufzufordern, wenn auf Grund dessen - nach allfälliger

Durchführung eines danach erforderlichen Ermittlungsverfahrens - die Beurteilung des Bestehens einer Haftung

möglich ist. Kommt er dieser Au9orderung nicht nach, so bleibt die Behörde zur Annahme berechtigt, dass er seiner

P:icht schuldhaft nicht entsprochen hat vergleiche VwGH 26.5.2004, 2001/08/0043; 26.1.2005, 2002/08/0213;

25.5.2011, 2008/08/0169). Der Vertreter haftet dann für die Beitragsschulden zur Gänze, weil ohne entsprechende

Mitwirkung auch der durch sein schuldhaftes Verhalten uneinbringlich gewordene Anteil nicht festgestellt werden

kann vergleiche VwGH 21.9.1999, 99/08/0065).
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